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 Veröffentlicht am 16.01.1957

Norm

EheG §54

Rechtssatz

Für die Verneinung der sittlichen Berechtigung des Scheidungsbegehrens ist es nicht unbedingte Voraussetzung, daß

die Scheidung den anderen Teil ungewöhnlich hart tre5en müsse, oder daß die Verfehlungen des Klägers zeitlich von

jenen des Beklagten gelegen sein müssen oder daß ein kausaler Zusammenhang zwischen beiden in der Art bestehen

müsse, daß die Verfehlungen des beklagten Ehegatten durch jene des klagenden Ehegatten veranlaßt wurden.
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